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unsere oberste Erziehungsbehörde werde recht bald die Sache zur Hand nehmen,

und wenn nöthig, dem Großen Rathe in nächster Herbstsitzung einen entsprechenden

Vorschlag zur Annahme vorlege». (Eidg.)

Aargau. Auf den Bericht und Antrag der Erziehungsdirektion hat dcr

Regierungsrath der Gemeinde Seon, nachdem dieselbe die gesetzlichen Ausweise

geleistet, die Errichtung einer Bezirksschule mit zwei Hauptlehrern und den

nöthigen Hülfslehrern bewilligt. Ehre der Gemeinde Seon und ihren Bürgern,

die den Sinn der Zeit begreifen!

Zürich. Gesetzesentwurf für die Schulen in Winterthur.
1. Schulgemeinde.

Z 282. Die Stadt Winterthur bildet Einen Schulkreis und Eine

Schulgemeinde. Präsident derselben ist^der Stadtpräsident.

ß 283. Die Wahl des SchulratheS für die höher» Lehranstalten, sowie

der Lehrer an denselben und die Berathung der dießfälligen Schulangelegen-

heiten steht der Bürgerschaft der Stadt Winterthur zu, so lange von derselben

die Kosten dieser Anstalten ohne Erhebung von Gemeindesteuern bestritten

werden.

2. Unterrichtsanstalteu.
Z 284. Die für die Unterrichtsanstalten der Stadt Zürich HZ 269 bis

277 aufgestellten Grundsätze finden auch für die Unterrichtsanstalten der Stadt

Winterthur analoge Anwendung.

Diese Paragraphe lauten:

§ 269. Die Trennung der Schüler nach Geschlechtern wird anerkannt.

Z 270. Die Schuleinrichtungen und der Unterrichtsplan sollen im

Allgemeinen mit den Vorschriften für das gesammte Volksschulwesen des Kantons

in möglichste Uebereinstimmung gebracht werden. Abweichungen, welche

durch die besondern Verhältnisse gàten sind,^sollen durch den Schulplan ini

Speziellen festgesetzt werden und unterliegen der Genehmigung des Erziehungsrathes.

Wenn neben den allgemeinen obligatorischen Lehrmitteln odcr an deren

Statt ausnahmsweise andere eingeführt werden wollen, so ist hiefür ebenfalls

die besondere Genehmigung des Erziehungsrathes einzuholen.

H 271. Der Unterricht in der Religion kann auch schon in der Alltagsschule

besondern Religionslehrern ohne weitere Bewilligung übertragen werden,

wenn solche der Klasse der ordinären Geistlichen angehören.

§ 272. Der Unterricht in weiblichen Arbeiten^kann bei entsprechender

Beschränkung der andern Lehrstunden auch schon in den ersten Klassen der
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